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KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 2 | 64295 Darmstadt 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

geänderte Gegebenheiten haben Auswirkungen auf die Planungen, welche den 

Bebauungsplan „Ober dem Engelwasser“ betreffen. Im Rahmen des Bebau-

ungsplanverfahrens zum im Betreff genannten Planvorhaben wurde die schall-

technische Untersuchung (KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH, Bericht Nummer 

20230388-809-2) vom 22.08.2024 erstellt. Grundlage dieser Untersuchung war 

hierbei die Ansiedlung des Mikrologistikers „Picnic“, welcher auch eine ent-

sprechende Anzahl an Fahrbewegungen erwarten ließ. 

 

Nunmehr wurde mitgeteilt, dass sich „Picnic“ künftig nicht an diesem Standort 

ansiedeln wird. Vor diesem Hintergrund werden nun statt der geplanten Logis-

tikhalle zwei Lagerhallen bzw. Produktionseinheiten vorgesehen. Nachfolgend 

wird daher auf den geänderten Sachverhalt sowie auf die Auswirkungen auf die 

oben genannte schalltechnische Untersuchung eingegangen. 

 

Aus dem Planvorhaben resultierende maßgebliche Geräuschimmissionen an 

den schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld, gehen im Wesentlichen auf zwei 

unterschiedliche Aspekte zurück. Zum einen sind hierbei Betriebsaktivitäten 

und daraus resultierende Geräuschemissionen zu nennen und zum anderen ru-

fen Fahrbewegungen von Fahrzeugen auf dem Anlagengelände selbst sowie auf 

den Zuwegungen ebenfalls relevante Geräusche hervor. 

 

Infolge der nunmehr geänderten Nutzung innerhalb des Bebauungsplans sind 

grundsätzlich Änderungen an dem Verkehrsaufkommen nicht ausgeschlossen. 

Auch aufgrund des Sachverhaltes, dass die resultierenden Verkehre relevant 

für die schalltechnische Untersuchung sind und daher eine wichtige Eingangs-

größe bei der Bewertung und Beurteilung der resultierenden Geräuschimmis-

sionen an umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen bildet, wurde die Ände-

rung anhand der verkehrstechnischen Stellungnahme vom 15.07.2025 des 
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Ingenieurbüros Koehler & Leutwein GmbH geprüft. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass 

die aus dem Planvorhaben resultierenden Verkehrsbewegungen durch die nun aktuell 

geplanten Nutzungen geringfügig unterhalb der ursprünglichen Prognose liegen. Kon-

kret weist die verkehrstechnische Stellungnahme eine richtungsbezogene Minderung 

von ca. 10 Kfz/24 h aus. Demnach wird nicht von einer Verkehrserhöhung ausgegangen, 

welche entsprechend auch Einfluss auf die hieraus resultierenden Geräuschimmissio-

nen an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen hätte. Durch die geplante Ände-

rung ist folglich nicht mit einer Erhöhung der aus dem Planvorhaben im Umfeld hervor-

gerufenen verkehrsbedingten Geräuschanteilen zu rechnen. 

 

Hinsichtlich der Betriebsaktivitäten auf dem Gelände wurden im Rahmen der oben ge-

nannten schalltechnischen Untersuchung hinsichtlich der Belange des Schallimmissi-

onsschutzes maßgebliche Vorgänge, wie beispielsweise Lkw- und Transporter-Liefer-

vorgänge mit entsprechender Umschlagaktivität berücksichtigt. Auch bei dem nun ge-

planten Vorhaben in Form von Lagerhallen bzw. Produktionseinheiten ist mit entspre-

chenden Logistikvorgängen zu rechnen. Gleichwohl ist hierdurch aus hiesiger fachlicher 

Sicht nicht mit einer Erhöhung gegenüber dem in der ursprünglichen schalltechnischen 

Untersuchung berücksichtigten Umfang zu rechnen. Dies ist darin begründet, dass ein 

Logistikbetrieb aller Erfahrung nach in jedem Fall einen größeren Umschlag erwarten 

lässt, sodass auch diesbezüglich weiterhin davon ausgegangen werden kann, dass die 

berücksichtigten Vorgänge auch für die vorgesehene Planungsänderung eine obere Ab-

schätzung bilden. 

 

Grundsätzlich sind in Betriebshallen, insbesondere wenn diese gegebenenfalls auch 

eine Produktion aufweisen, erhöhte Innenraumpegel nicht auszuschließen. So ist dies 

auch im Rahmen der aktuell geplanten Änderung möglicherweise zu erwarten. Ein Ab-

gleich mit der oben genannten schalltechnischen Untersuchung zeigt, dass in den Hal-

len des Picnic Hub bereits ein Innenraumpegel in Höhe von LI = 85 dB(A) unterstellt 

wurde. Für einen solchen Betrieb handelt es sich jedoch um eine deutlich erhöhte Ab-

schätzung, die das sich erfahrungsgemäß einstellende Geräuschaufkommen erheblich 

übersteigt. Gleichwohl kann gerade bei Produktionsbetrieben in Teilbereichen mit ho-

hen Geräuschen gerechnet werden, wobei der im Rahmen der oben genannten schall-

technischen Untersuchung berücksichtigte Ansatz für den mittleren Innenraumpegel 

auch während der Durchführung eines Produktionsbetriebes aus hiesiger fachlicher 

Sicht ebenfalls weiterhin einen oberen Ansatz bildet und daher auch für die Berücksich-

tigung der geplanten Lager- und Produktionsbereiche im Sinne einer oberen Abschät-

zung herangezogen werden kann.  

 

Aus den dargelegten Gründen bleibt schließlich festzuhalten, dass die Berechnungser-

gebnisse der oben genannten schalltechnischen Untersuchung (KREBS+KIEFER Inge-

nieure GmbH, Bericht Nummer 20230388-809-2) vom 22.08.2024 weiterhin im Sinne ei-

ner oberen Abschätzung Gültigkeit haben und eine Überarbeitung dieser Untersuchung 

daher nicht erforderlich ist. 
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Sollten Sie zu unseren Ausführungen Rückfragen haben oder weitere Erläuterungen 

wünschen, stehen wir Ihnen hierzu gerne zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüße 

 

 
ppa. Dipl.-Ing. Mario Graefen 

Prokurist 

 

 

 


